
Mag. Markus Hirschler 
Allgemein beeideter u. gerichtlich zertifizierter Sachverständiger f. Immobilien 

Adresse: 1110 Wien, Kaiser – Ebersdorfer Straße 218/Top 1; Telefon: +43 676/307 18 25 

 
24 E 1/26w 

Bezirksgericht Gänserndorf 
Marchfelder-Platz 3 
2230 Gänserndorf 
 

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Gänserndorf vom 04.02.2026, 24 E 1/26w, 
wurde ich als Sachverständiger in der Zwangsversteigerungssache der 
 

Betreibende Partei:  Santander Consumer Bank GmbH, FN 62610z 
    1010 Wien, Donau City Straße 6 
 
vertreten durch:   Mag. Pia Ugrinovics, Rechtsanwältin 
    7000 Eisenstadt, Marktstraße 3 
 
Verpflichtete Partei:  Liviu Bacrau, geobren am 04.04.1977 
    2293 Marchegg, Hauptstraße 19 
 
Wegen:  € 28.016,69  samt Anhang 
 

bestellt und beauftragt, ein 
 

B E W E R T U N G S G U T A C H T E N 
 

über den Verkehrswert: 
 

Blfd. Nr. 2 und 3, jeweils 1/2 Anteil, an der Liegenschaft EZ 57, Grundbuch 06307 

Marchegg, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 88/1, mit der Adresse 
2293 Marchegg, Hauptstraße 19. 
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1.  A l l g e m e i n e s: 
 

1.1. Auftraggeber: 
 
Dieses Gutachten wird über Auftrag vom 04.02.2026 des Bezirksgerichtes 
Gänserndorf erstellt. 
 

1.2. Auftrag: 
 
Ermittlung des Verkehrswertes der: 
 

Blfd. Nr. 2 und 3, jeweils 1/2 Anteil, an der Liegenschaft EZ 57, Grundbuch 06307 

Marchegg, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 88/1, mit der Adresse 
2293 Marchegg, Hauptstraße 19. 

 

1.3. Schätzungsstichtag: 
 
Ist der 04.03.2026 (Tag der Befundaufnahme). Es wird dieser Schätzung das zu 
diesem Zeitpunkt herrschende Preisniveau am Immobilienmarkt zugrunde gelegt. 
 

1.4. Schätzmethode: 
 
Grundlage dieser Schätzung ist die Ermittlung des Verkehrswertes mittels 
Sachwertverfahren. 
 

1.5. Grundlagen und Unterlagen: 
 

1.5.1. Befundaufnahme der EZ 57, GST – Nr. 88/1, GB 06307 Marchegg am 
04.03.2026 von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr unter Anwesenheit von: 
 

1. Frau Alexandra Gordea, Hälfteeigentümerin 
2. Herr Strahner, Mitarbeiter der Raiffeisenbank Weinviertel Nordost eGen 
3. Herr Mag. Markus Hirschler, Sachverständiger 
4. Herr Mag. Oliver Schwab, Mitarbeiter des Sachverständigen 

 
1.5.2. Aktenstudium nach Einlagen des Aktes 
 
1.5.3. Grundbuchauszug vom 23.02.2026 

 
1.5.4. Bescheid „Benützungsbewilligung“ zum Zubau eines Heiz- Öllagerraumes 

vom 17.05.1990 
 
1.5.5. Bescheid „Bewilligung“ zum Zubau eines Heiz- Öllagerraumes vom 

27.10.1988 
 

1.5.6. Bescheid „Bewilligung“ zur Errichtung einer Ölfeuerungsanlage vom 
02.07.1990 
 

1.5.7. Bescheid „Bewilligung“ für die Errichtung einer Mauer und Errichtung eines 
Gehsteiges vom 20.10.1959 
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1.5.8. Bescheid „Baubewilligung“ sowie „Benützungsbewilligung“ für den errichteten 
Zubau vom 02.08.1956 

 
 

Bestandsverhältnis: 
 
Anzumerken ist, dass laut Auskunft von Frau Alexandra Gordea, Hälfteeigentümerin,  
das Wohnhaus nicht vermietet ist und im Eigengebrauch steht. Die Bewertung 
erfolgt daher bestandsfrei  

 

Rückstände 
 
Laut schriftlicher Auskunft der G.V.U. Bezirk Gänserndorf ist ein Rückstand von 
gesamt € 2.363,05 betreffend der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft 
vorhanden.  

 

Energieausweis 
 
Ein Energieausweis ist laut Auskunft von Frau Alexandra Gordea, 
Hälfteeigentümerin, nicht vorhanden.  
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Kontoblatt der G.V.U. Bezirk Gänserndorf vom 11.03.2026 
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2.   B e f u n d: 
 

2.1. Grundbuchstand: 
 

Grundbuchauszug vom 23.02.2026 
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2.1.3 Dingliche Rechte und Lasten: 

 
Die Bewertung erfolgt geldlastenfrei. 
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2.1. Lage 

 
Abbildung 1: 
 

 
 
Abbildung 2: 
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Abbildung 3: 

 

 
 
Abbildung 4: 
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Abbildung 5: 

 

 
 
Abbildung 6: 
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Abbildung 7 – GST – Nr. 88/1: 
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Abbildung 8 – Lärmkarten: 

 

Straßenverkehr 
 

    
 

Schienenverkehr 
 

    
 

Luftverkehr 
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Industrieanlagen 
 

    
 

Verkehrsanbindung nach Wien - PKW 
 

 

 

Verkehrsanbindung nach Gänserndorf - Stadt - PKW 
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2.2. Bebaubarkeit: 
 

GST – Nr. 88/1  Bauland - Wohngebiet 
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2.3. Objektbeschreibung: 

 

EZ 57, Grundbuch 06307 Marchegg, BG Gänserndorf, mit der 
Grundstücksnummer 88/1, mit der Adresse 2293 Marchegg, Hauptstraße 19. 
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Bezeichnung: Wohnhaus 
 

Baubehörde: Hinzuweisen ist, dass das ursprüngliche Baujahr des 
Wohnhauses im Bauakt nicht erhoben werden konnte. Des 
Weiteren waren keine Unterlagen betreffend einer 
Baubewilligung des Wohnhauses bzw. eine 
Benützungsbewilligung im Bauakt vorhanden. An zu führen ist, 
dass ein Bescheid für eine „Baubewilligung“ sowie 
„Benützungsbewilligung“ für den errichteten Zubau vom 
02.08.1956 vorhanden ist.  

 
Bescheid „Benützungsbewilligung“ zum Zubau eines Heiz- 
Öllagerraumes vom 17.05.1990 

 
 Bescheid „Bewilligung“ zum Zubau eines Heiz- Öllagerraumes 

vom 27.10.1988 
 
 Bescheid „Bewilligung“ zur Errichtung einer Ölfeuerungsanlage 

vom 02.07.1990 
 
 Bescheid „Bewilligung“ für die Errichtung einer Mauer und 

Errichtung eines Gehsteiges vom 20.10.1959 
 
 Bescheid „Baubewilligung“ sowie „Benützungsbewilligung“ für 

den errichteten Zubau vom 02.08.1956 
 

Sonstiges: Einfriedung, Bepflasterungen 
 

Fenster: Holzfenster 
 

Heizung: Laut Auskunft von Frau Alexandra Gordea, Hälfteeigentümerin, 
ist keine zentrale Heizung vorhanden.  
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Beschreibung der Räumlichkeiten 
 

Vorraum:  Bodenbelag, Wände und Decke mit Holz verkleidet 
 

 
 

 
 

Abstellraum: Bodenbelag, Wände und Decke gestrichen 
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Küche:  Boden verfliest, Wände und Decke gestrichen 
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Schlafzimmer: Bodenbelag, Wände tapeziert, Decke gestrichen 
 

       
 

Zimmer:  Bodenbelag, Wände tapeziert, Decke gestrichen 
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Zimmer:  Bodenbelag, Wände gestrichen, Decke mit Platten bedeckt 
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Abstellraum: Bodenbelag, Wände gestrichen, Decke mit Platten bedeckt 
 

    
 

Flur:   Boden verfliest, Wände gestrichen, Decke mit Platten bedeckt 
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WC:   Boden und Wände verfliest, Decke mit Platten bedeckt,  
   Stand – WC; Handwaschbecken 
 

    
 

Badezimmer: Boden und Wände verfliest, Decke mit Platten bedeckt,  
   Badewanne, Handwaschbecken, Dusche 
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Abstellraum: Bodenbelag, Wände tapeziert, Decke mit Platten bedeckt 
 

    
 

2 Abstellräume (von außen begehbar) 
 

    
 

Ich empfehle, eine außerordentliche Überprüfung (Gesamtüberprüfung der 
elektrischen Anlage mit Erstellung eines Ersatzanlagenbuches) nach ÖVE/ÖNORM 
E 8001 durch ein dafür befugtes Fachunternehmen durchführen zu lassen. 
Betreffend der elektrischen Anlage wird seitens des Sachverständigen keine 
Haftung übernommen.  
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2.4. Gesamtzustand: 
 

Der Gesamtzustand des Wohnhauses ist als unterdurchschnittlich erhalten zu 
bezeichnen. Ein Investitionsrückstau ist gegeben. Hinzuweisen ist, dass auf der 
bewertungsgegenständlichen Liegenschaft diverses Baumaterial und Gerümpel 
vorhanden ist. Entsorgungskosten wurden bei den Bewertungsansätzen nicht 
berücksichtigt.  
 

2.5. Anschlüsse: 
 

Laut Auskunft der Stadtgemeinde Marchegg ist die bewertungsgegenständliche 
Liegenschaft an alle öffentlichen Versorgungsleitungen angeschlossen.  
 

2.6. Objektgröße: 
 
Aufgrund unzureichender Angaben in den Plänen wurde das Wohnhaus durch den 
Sachverständigen neu vermessen und eine Wohnnutzfläche von ca. 114 m² 
ermittelt.  
 

Für die Neuvermessung und die dadurch resultierende Größe wird keine 

Haftung übernommen.  
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2.7. Baubehörde: 
 
Bescheid „Benützungsbewilligung“ zum Zubau eines Heiz- Öllagerraumes vom 
17.05.1990 
 

 
 
Hinzuweisen ist, dass in der Natur diese Räumlichkeiten die 2 Abstellräume (von 
außen begehbar – siehe Seite 25 im Gutachten) betreffen. 
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Bescheid „Bewilligung“ zum Zubau eines Heiz- Öllagerraumes vom 27.10.1988 
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Bescheid „Bewilligung“ zur Errichtung einer Ölfeuerungsanlage vom 02.07.1990 
 

 
 
Hinzuweisen ist, dass laut Auskunft von Frau Alexandra Gordea, 
Hälfteeigentümerin, die Ölfeuerungsanlage in der Natur nicht errichtet wurde.  
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Bescheid „Bewilligung“ für die Errichtung einer Mauer und Errichtung eines 
Gehsteiges vom 20.10.1959 
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Bescheid „Baubewilligung“ sowie „Benützungsbewilligung“ für den errichteten Zubau 
vom 02.08.1956 
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2.8. Pläne: 
 

 
 
Der Istzustand entspricht nicht dem Plan. In der Natur wurden diverse 
Veränderungen durchgeführt.  
Des Weiteren sind in der Natur die Räumlichkeiten (Heizungs-Kesselraum sowie 
Öllagerraum) die 2 Abstellräume (von außen begehbar – siehe Seite 25 im 
Gutachten). 
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2.9. Allgemeines: 

 
Die Bewertung erfolgt unter der Annahme, dass keine Kontaminierungen der 
Liegenschaft vorliegt. 
 

Etwaige Belastungen sind im gegenständlichen Verkehrswert nicht enthalten. 
 

3. G u t a c h t e n: 
 
Ermittlung des Verkehrswertes der: 
 

Blfd. Nr. 2 und 3, jeweils 1/2 Anteil, an der Liegenschaft EZ 57, Grundbuch 06307 

Marchegg, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 88/1, mit der Adresse 
2293 Marchegg, Hauptstraße 19. 

 
Die Verkehrswertermittlung wird nach den Grundsätzen des 
Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992 (BGBl. 1992/150) durchgeführt, wobei gem. 
§ 2 LBG der Verkehrswert jener Preis ist, der bei einer Veräußerung einer Sache 
üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Die 
besondere Vorliebe und andere individuelle Wertzumessungen einzelner Personen 
haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Bedacht zu bleiben.  
In diesem Fall wird der Verkehrswert nach dem im gegenständlichen Gesetz 
dargestellten Sachwertverfahren ermittelt. 
Die gegenständliche Schätzung berücksichtigt neben den bereits beschriebenen 
Grundlagen bzw. Unterlagen des Gutachtens im Besonderen: 

 die Ergebnisse der Befundaufnahme 
 den Bau- und Erhaltungszustandes des Gebäudes  
 die allgemeine Lage am Realitätenmarkt zum Stichtag der 

Gutachtenserstellung 

 

3.1.1. Sachwert: 
 

Ziel des Sachwertverfahrens ist es den für das Bewertungsobjekt am 
wahrscheinlichsten zu erzielenden Preis zu ermitteln.  
 

Im Liegenschaftsbewertungsgesetz wird dazu wie folgt ausgeführt: 
  § 6. (1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung 
des Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie 
gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln (Sachwert). 
  (2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von 
Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter und unbestockter Liegenschaften zu 
ermitteln. Wertänderungen, die sich demgegenüber aus der Bebauung oder 
Bestockung der zu bewertenden Liegenschaft oder deren Zugehörigkeit zu einem 
Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu berücksichtigen. 
  (3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner 
Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von diesem die 
technische und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. Sonstige 
Wertänderungen und sonstige wertbeeinflussende Umstände, wie etwa Lage der 
Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlich-rechtliche Beschränkungen sowie 
erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten, sind gesondert zu 
berücksichtigen. 
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3.1.2. Bodenwert – Bauland 

 
Der Bodenwert wird anhand eines Vergleichswertverfahrens ermittelt, zu welchem 
Zweck Kaufpreiserhebungen durchgeführt wurden. 
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Anhand der ermittelten Kaufvorgänge ergibt sich ein Vergleichswert (Mittelwert)  

von ca.:  € 106,- pro m² 
 

Bei der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft wird ein Ansatz  

mit € 106,- pro m² zur Anwendung gebracht. 
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EZ 57, Grundbuch 06307 Marchegg, BG Gänserndorf, mit der 
Grundstücksnummer 88/1, mit der Adresse 2293 Marchegg, Hauptstraße 19. 

 

Bodenwert

Grundfläche GST - Nr. 88/1 580 m²

(Ansatz unter Berücksichtigung der entsprechenden Widmung

sowie der Anschluss- und Aufschließungsabgaben)

à € 106,00

61 480,00€                  

Bebauungsabschlag von 5% 3 074,00€                    

Bodenwert 58 406,00€                  

Bauzeitwert Wohnhaus

Baukosten pro m² Wohnnutzfläche 2 800,00€                    

Wohnnutzfläche ca. 114 m² 319 200,00€                

lineare Alterwertminderung

gewöhnliche Nutzungsdauer angenommen ca 90 Jahre

(Ansatz unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes)

Alter des Gebäudes ca. 60 Jahre

Wertminderung in 67% 213 864,00€                

105 336,00€                

Investitionsrückstau € 200,- pro m² Wohnnutzfläche 22 800,00€                  

82 536,00€                  

Bauzeitwert 82 536,00€                  

Sachwert

Bodenwert 58 406,00€                  

Bauzeitwert 82 536,00€                  

140 942,00€                

Einfriedung, Bepflasterungen

pauschal bewertet 6 000,00€                    

146 942,00€                

Risikoabschlag von 5% (siehe Seite 18 im Gutachten - Baubehörde) 7 347,10€                    

139 594,90€                

Gemäß §7 LBG erfolgt ein Marktabschlag von 10% aufgrund der derzeitigen

geringen Nachfragen nach Wohnhäusern in dieser Lage und Größe 13 959,49€                  

Verkehrswert 125 635,41€         

 

Hinzuweisen ist, dass bei den Bewertungsansätzen jegliche Nebenflächen 
berücksichtigt wurden.  
 

Berechnung des Hälfteanteils, B lfd NR. 2 bzw. B lfd NR. 3 
 

€ 125.635,41/2        € 62.817,71 
 

Unter Berücksichtigung der Besitzteilung und 
der damit verbundenen Veräußerungsmöglichkeiten 
kommt ein Abschlag von rd. 15% zur Anwendung. -  €   9.422,66 

Summe Verkehrswertanteil ½      € 53.395,05 

Summe Verkehrswertanteil ½ gerundet    € 53.400,-- 

 



37 

Der gerundete Verkehrswert der Liegenschaft, Blfd. Nr. 2 und 3, jeweils 1/2 Anteil, 

an der Liegenschaft EZ 57, Grundbuch 06307 Marchegg, BG Gänserndorf, mit der 

Grundstücksnummer 88/1, mit der Adresse 2293 Marchegg, Hauptstraße 19, ohne 

Berücksichtigung der Rückstände bei der G.V.U. Bezirk Gänserndorf, zum 
Bewertungsstichtag 04.03.2026 beträgt gerundet: 

 

EUR 125.600,- 

(Euro Einhundertfünfundzwanzigtausendsechshundert) 

 

Der gerundete Verkehrswert der Liegenschaft, Blfd. Nr. 2 und 3, jeweils 1/2 Anteil, 

an der Liegenschaft EZ 57, Grundbuch 06307 Marchegg, BG Gänserndorf, mit der 

Grundstücksnummer 88/1, mit der Adresse 2293 Marchegg, Hauptstraße 19, mit 

Berücksichtigung der Rückstände bei der G.V.U. Bezirk Gänserndorf, zum 
Bewertungsstichtag 04.03.2026 beträgt gerundet: 

 

EUR 123.200,- 

(Euro Einhundertdreiundzwanzigtausendzweihundert ) 

 

Der gerundete Verkehrswert der Liegenschaft, Blfd. Nr. 2 bzw. BLfd. 3 ,  

1/2 Anteil - Hälfteanteil, an der Liegenschaft EZ 57, Grundbuch 06307 Marchegg, 
BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 88/1, mit der Adresse 2293 

Marchegg, Hauptstraße 19, ohne Berücksichtigung der Rückstände bei der 

G.V.U. Bezirk Gänserndorf, zum Bewertungsstichtag 04.03.2026 beträgt gerundet: 
 

EUR 53.400,- 

(Euro Dreiundfünfzigtausendvierhundert) 

 

Der gerundete Verkehrswert der Liegenschaft, Blfd. Nr. 2 bzw. BLfd. 3 ,  

1/2 Anteil - Hälfteanteil, an der Liegenschaft EZ 57, Grundbuch 06307 Marchegg, 
BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 88/1, mit der Adresse 2293 

Marchegg, Hauptstraße 19, mit Berücksichtigung der Rückstände bei der G.V.U. 

Bezirk Gänserndorf, zum Bewertungsstichtag 04.03.2026 beträgt gerundet: 
 

EUR 51.000,- 

(Euro Einundfünfzigtausend ) 

 
 
 

 
 
Wien, am 12.03.2026 
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Anmerkung: 
 
Dieses Gutachten gründet sich auf die erhaltenen Unterlagen und erteilten 
Informationen. Sollten sich diese ändern, behalte ich mir vor, auch mein Gutachten 
zu ändern. 
 
 
Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht (ÖNORM B 1802): 
 
Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, 
insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das 
Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe 
sein. Weiters verweise ich darauf, dass der ermittelte Verkehrswert nicht 
notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleich 
bleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am 
Markt realisierbar ist. 
 


